
Niederschrjftserklärung zu § 2 Absatz l
Tarifvertrag über sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen

Verbraucherpreise
vom 7. November 2023 QTV Inflationsausgleich)

Zwischen

dem Verband kirchdcher und diakonischer Djenstgeber in der
EvangeIisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschlandl (VKDN),

vertreten cfurch den Vorstand

und

der Kirchengeuverkschaft
Landesverband Nord,

vertreten durch den Vorstand

- einerseits -

- anäererseits

Die TariTvertragsparteJen sind sich einig, dass nur dann abweichend von § 2 Abs. l ein
Anspruch auf die Intiatjonsausgteichsprämie faesteht, wenn eine Beschäftigte oder ein
Beschäftigter, die oder der am 1.11.2023 in einem Arbeitsverhältnis auf Grundlage des T^
KB zu einer öffentiich-rechttichen Körperschaft der Evangeiisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland stand und nach dem 1.11.2023 ohne Unterbrechung in einem
Arbeitsverhältnis auf Grundlage des TV KB mit einer anderen öffentlich-rechtlichen
Körperschaft der Evangetisch-Luthertschen Kirche in Norddeutsehland begründet, das am
1.1.2024 fortbesteht. Die Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie erfolgt durch den
Dienstgeber mit dem am l.1.2024 ein Arbeitsverhättnis besteht, sofern die oder der
Beschäftigte diesem nachweist, dass die Anspruchsvoraussetzungen dieses Tarifvertrages
beim vorherigen Dienstgeber erfültt waren.

Hamburg, den 29. Januar 2024

Für den
Verband kirchlicher und diakonischer
Dienstgeber in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschtand (VKDN)

Für die
Kirchengewerkschaft
Lanclesverband Nord
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